
  

Anzug betreffend Entschädigung der Prüfungsexperten im Kanton Basel-Stadt 13.5287.01 
 

Zurzeit sind über 2'000 Prüfungsexperten aus über 60 Berufen bei den Lehrabschlussprüfungen im Einsatz. Zu 
diesem Amt gehört viel Idealismus, Zeit und Know-how. Die Berufsbildnerlnnen führen in diesem Amt einen 
Gesetzesauftrag aus. Es gibt in allen Branchen immer weniger Lehrbetriebe und diese sind auch immer stärker 
belastet. Dadurch wird es zunehmend schwieriger, Prüfungsexperten zu finden. 

Die aktuellen Expertenentschädigungen im dualen System in Basel-Stadt präsentieren sich wie folgt: 

- Für Prüfungsexperten für die Prüfungsabnahme: CHF 21 pro h plus Lohnausfall von CHF 10, wenn dieser 
nachweisbar ist 

- Für Chefexperten für die Organisation der Prüfungen: pauschal CHF 40 

Die Expertenentschädigung für Maturaprüfungen in Basel-Stadt (Verordnung 439.140) beläuft sich auf: 

- CHF 60 / Stunde 

Um das Amt des Experten in der Berufsbildung aufzuwerten wäre es sinnvoll, die Entschädigung gleichwertig zu 
behandeln wie jene in der gymnasialen Bildung. 

Die Anzugstellenden bitten den Regierungsrat deshalb, zu prüfen und zu berichten: 

- Weshalb wird bei der Bemessung der Expertenentschädigung zwischen der gymnasialen Ausbildung und 
der Berufsbildung unterschieden. 

- Inwiefern eine Anpassung der Expertenentschädigung in der Berufsbildung an die Bedingungen in der 
gymnasialen Bildung umgesetzt werden kann. 

- Welche Mehrkosten bei einer Anpassung der Expertenentschädigung auf CHF 60 bei den Experten in der 
Berufsbildung entstehen würden. 

Salome Hofer, Tobit Schäfer, Martina Bernasconi, Sarah Wyss, Christian von Wartburg, Danielle 
Kaufmann, Heidi Mück, Mirjam Ballmer, Franziska Roth 

 

 


